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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 
Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage 
§ 292. (1) bis (7) … § 292. (1) bis (7) … 
(8) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 

aufgegeben, der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere Weise jemandem 
zur Bewirtschaftung überlassen, so ist bei Ermittlung des Einkommens des 
bisherigen Eigentümers (des Verpächters) ohne Rücksicht auf Art und Ausmaß der 
ausbedungenen Leistungen vom Einheitswert der übergebenen, verpachteten oder 
zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)wirtschaftlichen Flächen auszugehen, 
sofern die Übergabe (Verpachtung, Überlassung) nicht mehr als zehn Jahre, 
gerechnet vom Stichtag, zurückliegt. Bei einer Übergabe (Verpachtung, 
Überlassung) vor dem Stichtag ist vom durchschnittlichen Einheitswert (Abs. 10), 
in allen übrigen Fällen von dem auf die übergebenen Flächen entfallenden 
Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe (Verpachtung, Überlassung) auszugehen. 
Als monatliches Einkommen gilt für Personen, die mit dem Ehegatten (der 
Ehegattin) oder dem/der eingetragenen PartnerIn im gemeinsamen Haushalt leben, 
bei einem Einheitswert von 5 600 € und darüber sowie bei alleinstehenden 
Personen bei einem Einheitswert von 3 900 € und darüber ein Betrag von 13% des 
jeweiligen Richtsatzes, und zwar 

(8) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 
aufgegeben, der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere Weise jemandem 
zur Bewirtschaftung überlassen, so ist bei Ermittlung des Einkommens des 
bisherigen Eigentümers (des Verpächters) ohne Rücksicht auf Art und Ausmaß der 
ausbedungenen Leistungen vom Einheitswert der übergebenen, verpachteten oder 
zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)wirtschaftlichen Flächen auszugehen, 
sofern die Übergabe (Verpachtung, Überlassung) nicht mehr als zehn Jahre, 
gerechnet vom Stichtag, zurückliegt. Bei einer Übergabe (Verpachtung, 
Überlassung) vor dem Stichtag ist vom durchschnittlichen Einheitswert (Abs. 10), 
in allen übrigen Fällen von dem auf die übergebenen Flächen entfallenden 
Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe (Verpachtung, Überlassung) auszugehen. 
Als monatliches Einkommen gilt für Personen, die mit dem Ehegatten (der 
Ehegattin) oder dem/der eingetragenen PartnerIn im gemeinsamen Haushalt leben, 
bei einem Einheitswert von 5 600 € und darüber sowie bei alleinstehenden 
Personen bei einem Einheitswert von 3 900 € und darüber ein Betrag von 10% des 
jeweiligen Richtsatzes, und zwar 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
gerundet auf Cent. Diese Beträge vermindern sich für Einheitswerte unter 5 600 € 
und 3 900 € im Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu den genannten 
Einheitswerten, gerundet auf Cent. Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden. 

gerundet auf Cent. Diese Beträge vermindern sich für Einheitswerte unter 5 600 € 
und 3 900 € im Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu den genannten 
Einheitswerten, gerundet auf Cent. Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden. 

(9) bis (14) ... (9) bis (14) … 
 Schlussbestimmungen zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2020 

 § 739. (1) § 292 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2020 tritt rückwirkend mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 
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 (2) In Fällen, in denen durch die Absenkung des Prozentsatzes nach § 292 

Abs. 8 von 13% auf 10% durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2020 ein 
Anspruch auf Ausgleichszulage entsteht, gebührt diese abweichend von § 296 
Abs. 2 mit Erfüllung der Voraussetzungen, frühestens ab 1. Jänner 2020, wenn der 
Antrag auf Ausgleichszulage im Jahr 2020 gestellt wird. 

Artikel 2 
Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage 
§ 149. (1) bis (6) … § 149. (1) bis (6) … 
(7) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 

aufgegeben, der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere Weise jemandem 
zur Bewirtschaftung überlassen, so ist bei Ermittlung des Einkommens des 
bisherigen Eigentümers (des Verpächters) ohne Rücksicht auf Art und Ausmaß der 
ausbedungenen Leistungen vom Einheitswert der übergebenen, verpachteten oder 
zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)wirtschaftlichen Flächen auszugehen, 
sofern die Übergabe (Verpachtung, Überlassung) nicht mehr als zehn Jahre, 
gerechnet vom Stichtag, zurückliegt. Bei einer Übergabe (Verpachtung, 
Überlassung) vor dem Stichtag ist vom durchschnittlichen Einheitswert (Abs. 9), 
in allen übrigen Fällen von dem auf die übergebenen Flächen entfallenden 
Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe (Verpachtung, Überlassung) auszugehen. 
Als monatliches Einkommen gilt für Personen, die mit dem Ehegatten (der 
Ehegattin) oder dem (der) eingetragenen PartnerIn im gemeinsamen Haushalt 
leben, bei einem Einheitswert von 5 600 € und darüber sowie bei alleinstehenden 
Personen bei einem Einheitswert von 3 900 € und darüber ein Betrag von 13 % des 
jeweiligen Richtsatzes, und zwar 

(7) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 
aufgegeben, der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere Weise jemandem 
zur Bewirtschaftung überlassen, so ist bei Ermittlung des Einkommens des 
bisherigen Eigentümers (des Verpächters) ohne Rücksicht auf Art und Ausmaß der 
ausbedungenen Leistungen vom Einheitswert der übergebenen, verpachteten oder 
zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)wirtschaftlichen Flächen auszugehen, 
sofern die Übergabe (Verpachtung, Überlassung) nicht mehr als zehn Jahre, 
gerechnet vom Stichtag, zurückliegt. Bei einer Übergabe (Verpachtung, 
Überlassung) vor dem Stichtag ist vom durchschnittlichen Einheitswert (Abs. 9), 
in allen übrigen Fällen von dem auf die übergebenen Flächen entfallenden 
Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe (Verpachtung, Überlassung) auszugehen. 
Als monatliches Einkommen gilt für Personen, die mit dem Ehegatten (der 
Ehegattin) oder dem (der) eingetragenen PartnerIn im gemeinsamen Haushalt 
leben, bei einem Einheitswert von 5 600 € und darüber sowie bei alleinstehenden 
Personen bei einem Einheitswert von 3 900 € und darüber ein Betrag von 10% des 
jeweiligen Richtsatzes, und zwar 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
Diese Beträge vermindern sich für Einheitswerte unter 5 600 € und 3 900 € im 
Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu den genannten Einheitswerten, 
gerundet auf Cent. Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. 

Diese Beträge vermindern sich für Einheitswerte unter 5 600 € und 3 900 € im 
Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu den genannten Einheitswerten, 
gerundet auf Cent. Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. 

(8) bis (13) … (8) bis (13) … 
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 Schlussbestimmungen zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2020 

 § 379. (1) § 149 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xx/2020 tritt rückwirkend mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

 (2) In Fällen, in denen durch die Absenkung des Prozentsatzes nach § 149 
Abs. 7 von 13% auf 10% durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2020 ein 
Anspruch auf Ausgleichszulage entsteht, gebührt diese abweichend von § 153 
Abs. 2 mit Erfüllung der Voraussetzungen, frühestens ab 1. Jänner 2020, wenn der 
Antrag auf Ausgleichszulage im Jahr 2020 gestellt wird. 

Artikel 3 
Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes 

Beitragsgrundlage Beitragsgrundlage 
§ 23. (1) bis (5) … § 23. (1) bis (5) … 
(6) Beitragsgrundlage ist (6) Beitragsgrundlage ist 

 1. für die gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 Pflichtversicherten ein Drittel der gemäß 
Abs. 1 ermittelten Beitragsgrundlage, die für den von den Eltern bzw. 
Groß-, Wahl-, Stief- oder Schwiegereltern des Pflichtversicherten 
geführten land(forst)wirtschaftlichen Betrieb, in dem diese 
Pflichtversicherten hauptberuflich beschäftigt sind, ermittelt wird, 

 1. für die gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 Pflichtversicherten ein Drittel der gemäß 
Abs. 1 ermittelten Beitragsgrundlage, die für den von den Eltern bzw. 
Groß-, Wahl-, Stief- oder Schwiegereltern des Pflichtversicherten 
geführten land(forst)wirtschaftlichen Betrieb, in dem diese 
Pflichtversicherten hauptberuflich beschäftigt sind, ermittelt wird, in der 
Pensionsversicherung jedoch die Hälfte dieser Beitragsgrundlage, wenn 
die nach § 2 Abs. 1 Z 2 pflichtversicherte Person das 27. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, 

 2. bis 4. ...  2. bis 4. … 
Liegt für eine der in den Z 1 bis 4 genannten Personen ein rechtsgültiger Antrag 
auf eine Zurechnung von Beitragsgrundlagenteilen nach § 23b vor, so ist ihre 
Beitragsgrundlage - unter entsprechender Verringerung der Beitragsgrundlage der 
betriebsführenden Person(en) - im Sinne des Antrages zu erhöhen; die 
Beitragsgrundlage ist jeweils auf Cent zu runden. 

Liegt für eine der in den Z 1 bis 4 genannten Personen ein rechtsgültiger Antrag 
auf eine Zurechnung von Beitragsgrundlagenteilen nach § 23b vor, so ist ihre 
Beitragsgrundlage - unter entsprechender Verringerung der Beitragsgrundlage der 
betriebsführenden Person(en) - im Sinne des Antrages zu erhöhen; die 
Beitragsgrundlage ist jeweils auf Cent zu runden. 

(7) und (8) … (7) und (8) … 
(9) Die Beitragsgrundlage darf die Höchstbeitragsgrundlage nicht 

überschreiten. Höchstbeitragsgrundlage ist 
(9) Die Beitragsgrundlage darf die Höchstbeitragsgrundlage nicht 

überschreiten. Höchstbeitragsgrundlage ist 
 a) …  a) … 
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 b) für die gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 Pflichtversicherten ein 

Drittel des in lit. a genannten Betrages, gerundet auf Cent; 
 b) für die gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 Pflichtversicherten ein 

Drittel, in der Pensionsversicherung für Personen, die das 
27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die Hälfte des 
in lit. a genannten Betrages, gerundet auf Cent; 

 c) …  c) … 
Weist eine nach § 2 Abs. 1 Z 2 oder 3 pflichtversicherte Person auch 
Beitragsgrundlagen aus einer oder mehreren die Pflichtversicherung nach § 2 
Abs. 1 Z 1 oder 1a begründenden Erwerbstätigkeiten auf, so ist bei der Bemessung 
der Beiträge die Höchstbeitragsgrundlage für das Beschäftigungsverhältnis (§ 2 
Abs. 1 Z 2 oder 3) sowie für die Erwerbstätigkeit(en) nach § 2 Abs. 1 Z 1 oder 1a 
gesondert in Ansatz zu bringen. 

Weist eine nach § 2 Abs. 1 Z 2 oder 3 pflichtversicherte Person auch 
Beitragsgrundlagen aus einer oder mehreren die Pflichtversicherung nach § 2 
Abs. 1 Z 1 oder 1a begründenden Erwerbstätigkeiten auf, so ist bei der Bemessung 
der Beiträge die Höchstbeitragsgrundlage für das Beschäftigungsverhältnis (§ 2 
Abs. 1 Z 2 oder 3) sowie für die Erwerbstätigkeit(en) nach § 2 Abs. 1 Z 1 oder 1a 
gesondert in Ansatz zu bringen.. 

(10) Die Beitragsgrundlage beträgt mindestens (10) Die Beitragsgrundlage beträgt mindestens 
 a) für die nach § 2 Abs. 1 Z 1 und 1a oder 3 Pflichtversicherten mit 

Ausnahme der in lit. c genannten Versicherten monatlich 
 a) für die nach § 2 Abs. 1 Z 1 und 1a oder 3 Pflichtversicherten mit 

Ausnahme der in lit. c genannten Versicherten monatlich 
 aa) in der Pensionsversicherung den Betrag nach § 5 Abs. 2 ASVG 

(Mindestbeitragsgrundlage), 
 aa) in der Kranken- und Pensionsversicherung den Betrag nach § 5 

Abs. 2 ASVG (Mindestbeitragsgrundlage), 
 ab) in der Kranken- und Unfallversicherung 583,48 € (Anm. 10) 

(Mindestbeitragsgrundlage); 
 ab) in der Unfallversicherung 824,51 € (Mindestbeitragsgrundlage); 

im Fall der Option nach Abs. 1a für die Beitragsgrundlage nach Abs. 4 im Fall der Option nach Abs. 1a für die Beitragsgrundlage nach Abs. 4 
 ba) …  ba) … 
 bb) in der Kranken- und Unfallversicherung 1 096,42 € (Anm. 3) 

(Mindestbeitragsgrundlage). 
 bb) in der Krankenversicherung den Betrag nach § 5 Abs. 2 ASVG 

(Mindestbeitragsgrundlage) und in der Unfallversicherung 
1 549,35 € (Mindestbeitragsgrundlage). 

An die Stelle der in den sublit. aa und ba genannten Beträge treten ab 
1. Jänner 2006 die mit den für die Jahre 2005 und 2006 geltenden 
Aufwertungszahlen (§ 45) vervielfachten Beträge sowie ab 1. Jänner 
eines jeden weiteren Jahres die unter Bedachtnahme auf § 47 mit der 
jeweiligen Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachten Beträge. An die 
Stelle der in den sublit. ab und bb genannten Beträge treten ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachten Beträge. 

An die Stelle der in den sublit. aa und ba genannten Beträge treten ab 
1. Jänner 2006 die mit den für die Jahre 2005 und 2006 geltenden 
Aufwertungszahlen (§ 45) vervielfachten Beträge sowie ab 1. Jänner eines 
jeden weiteren Jahres die unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen 
Aufwertungszahl (§ 45) vervielfachten Beträge. An die Stelle der in den 
sublit. ab und bb genannten Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
die unter Bedachtnahme auf § 47 mit der jeweiligen Aufwertungszahl 
(§ 45) vervielfachten Beträge. 

 b) bis e) …  b) bis e) … 
Weist eine pflichtversicherte Person mit Beitragsgrundlagenoption nach Abs. 1a 
weitere Beitragsgrundlagen im Sinne des Abs. 1 auf, so ist die höhere der in 
Betracht kommenden Mindestbeitragsgrundlagen maßgeblich. Besteht für einen 

Weist eine pflichtversicherte Person mit Beitragsgrundlagenoption nach Abs. 1a 
weitere Beitragsgrundlagen im Sinne des Abs. 1 auf, so ist die höhere der in 
Betracht kommenden Mindestbeitragsgrundlagen maßgeblich. Besteht für einen 
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Beitragsmonat Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 1 oder 1a und nach § 2 Abs. 1 
Z 2 oder 3, so ist die Mindestbeitragsgrundlage für die Pflichtversicherung nach 
§ 2 Abs. 1 Z 1 oder 1a und für das Beschäftigungsverhältnis nach § 2 Abs. 1 Z 2 
oder 3 gesondert in Ansatz zu bringen. 

Beitragsmonat Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 1 oder 1a und nach § 2 Abs. 1 
Z 2 oder 3, so ist die Mindestbeitragsgrundlage für die Pflichtversicherung nach 
§ 2 Abs. 1 Z 1 oder 1a und für das Beschäftigungsverhältnis nach § 2 Abs. 1 Z 2 
oder 3 gesondert in Ansatz zu bringen. 

(10a) bis (12) … (10a) bis (12) … 
Zusatzbeitrag in der Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung im Falle 

einer Beitragsgrundlagenoption 
 

§ 24c. (1) Pflichtversicherte, deren Beitragsgrundlage auf Grund einer 
Beitragsgrundlagenoption nach § 23 Abs. 1a gebildet wird, haben einen 
Zusatzbeitrag im Ausmaß von 3% der Summe der von ihnen zu entrichtenden 
Beiträge zu leisten. 

 

(2) Alle für die Beiträge zur Pflichtversicherung geltenden Rechtsvorschriften 
sind auf den Zusatzbeitrag nach Abs. 1 anzuwenden. 

 

Solidaritätsbeitrag  
§ 29a. Von jeder nach diesem Bundesgesetz zur Auszahlung gelangenden 

Pension und Pensionssonderzahlung ist ein Betrag von 0,5% einzubehalten. Zu 
den Pensionen sowie zu den Pensionssonderzahlungen zählen auch die 
Kinderzuschüsse und die Ausgleichszulagen. 

 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage 
§ 140. (1) bis (6) … § 140. (1) bis (6) … 
(7) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 

aufgegeben, der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere Weise jemandem 
zur Bewirtschaftung überlassen, so ist bei Ermittlung des Einkommens des 
bisherigen Eigentümers (des Verpächters) ohne Rücksicht auf Art und Ausmaß der 
ausbedungenen Leistungen vom Einheitswert der übergebenen, verpachteten oder 
zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)wirtschaftlichen Flächen auszugehen, 
sofern die Übergabe (Verpachtung, Überlassung) nicht mehr als zehn Jahre, 
gerechnet vom Stichtag, zurückliegt. Bei einer Übergabe (Verpachtung, 
Überlassung) vor dem Stichtag ist vom durchschnittlichen Einheitswert (Abs. 9), 
in allen übrigen Fällen von dem auf die übergebenen Flächen entfallenden 
Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe (Verpachtung, Überlassung) auszugehen. 
Als monatliches Einkommen gilt für Personen, die mit dem Ehegatten (der 
Ehegattin) oder dem/der eingetragenen PartnerIn im gemeinsamen Haushalt leben, 
bei einem Einheitswert von 5 600 € und darüber sowie bei alleinstehenden 

(7) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes 
aufgegeben, der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere Weise jemandem 
zur Bewirtschaftung überlassen, so ist bei Ermittlung des Einkommens des 
bisherigen Eigentümers (des Verpächters) ohne Rücksicht auf Art und Ausmaß der 
ausbedungenen Leistungen vom Einheitswert der übergebenen, verpachteten oder 
zur Bewirtschaftung überlassenen land(forst)wirtschaftlichen Flächen auszugehen, 
sofern die Übergabe (Verpachtung, Überlassung) nicht mehr als zehn Jahre, 
gerechnet vom Stichtag, zurückliegt. Bei einer Übergabe (Verpachtung, 
Überlassung) vor dem Stichtag ist vom durchschnittlichen Einheitswert (Abs. 9), 
in allen übrigen Fällen von dem auf die übergebenen Flächen entfallenden 
Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe (Verpachtung, Überlassung) auszugehen. 
Als monatliches Einkommen gilt für Personen, die mit dem Ehegatten (der 
Ehegattin) oder dem/der eingetragenen PartnerIn im gemeinsamen Haushalt leben, 
bei einem Einheitswert von 5 600 € und darüber sowie bei alleinstehenden 
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Personen bei einem Einheitswert von 3 900 € und darüber ein Betrag von 13 % des 
jeweiligen Richtsatzes, und zwar 

Personen bei einem Einheitswert von 3 900 € und darüber ein Betrag von 10% des 
jeweiligen Richtsatzes, und zwar 

 1. und 2. …  1. und 2. … 
gerundet auf Cent. Diese Beträge vermindern sich für Einheitswerte unter 5 600 € 
und 3 900 € im Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu den genannten 
Einheitswerten, gerundet auf Cent. Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. 

gerundet auf Cent. Diese Beträge vermindern sich für Einheitswerte unter 5 600 € 
und 3 900 € im Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu den genannten 
Einheitswerten, gerundet auf Cent. Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. 

(8) bis (13) … (8) bis (13) … 
 Schlussbestimmungen zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2020 

 § 373. (1) Die §§ 23 Abs. 6 Z 1, Abs. 9 lit. b und Abs. 10 lit. a sublit. aa, ab 
und bb sowie 140 Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2020 
treten rückwirkend mit 1. Jänner 2020 in Kraft. 

 (2) Die §§ 24c samt Überschrift und 29a samt Überschrift treten rückwirkend 
mit Ablauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft. 

 (3) Jener Teil des Pensionsversicherungsbeitrages für Pflichtversicherte nach 
§ 2 Abs. 1 Z 2, der sich aus der Erhöhung der Beitragsgrundlage nach § 23 Abs. 6 
Z 1 durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2020 von einem Drittel auf die Hälfte 
der Beitragsgrundlage des Betriebsführers/der Betriebsführerin ergibt, ist 
abweichend von § 24 Abs. 2 und 3 allein aus Mitteln des Bundes zu tragen. 

 (4) In Fällen, in denen durch die Absenkung des Prozentsatzes nach § 140 
Abs. 7 von 13% auf 10% durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2020 ein 
Anspruch auf Ausgleichszulage entsteht, gebührt diese abweichend von § 144 
Abs. 2 mit Erfüllung der Voraussetzungen, frühestens ab 1. Jänner 2020, wenn der 
Antrag auf Ausgleichszulage im Jahr 2020 gestellt wird. 
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